
Zum Thema 

Zur Praxis christlichen Lebens und 
Glaubens in diakonischen Einrichtungen 

Gottfried Adam 

Diakonische Einrichtungen stehen immer 
wieder vor der Frage, wie sich ihr Auftrag, 
dem sie aufgrund ihrer eigenen Ge
schichte verpflichtet sind, konkretisiert -
nicht nur im Blick auf die Frage danach, 
daß und wie wir Menschen mit Behinde
rungen behilflich sind in ihrem Lebens
vollzug in materieller und medizinischer 
Hinsicht, sondern wle wir auch einen 
Weg zu leben anbleten können, der aus 
dem Geist des Evangeliums geboren ist 
und zu einer christlichen Lebens- und 
Glaubenspraxis führt. Die folgenden 
Überlegungen versuchen, hierzu einige 
Gesichtspunkte herauszustellen. Dabei 
wird der Versuch unternommen, die neu
eren Einsichten der Religionspädagogik 
im Blick auf diese Situation zu reflektie
ren und für Schule und Heim fruchtbar zu 
machen. (Zum Ganzen sei auch verwie
sen auf H. Adam, Religiöse Erziehung 
geistig Behinderter, in: Geistige Behinde
rung 1984, S. 161-170). 

Ich. erachte es als wichtig, daß einerseits 
ein Gesamtrahmen für religiöse Erzie
hung an den unterschiedlichen Lern- und 
Lebensorten Heim/Gruppe, Gemeinde 
und Schule gefunden und bedacht wird. 
Dem wollen die Überlegungen Rechnung 
tragen, indem sie auf Lernwege und Lern
erfahrungen hinweisen und deutlich ma
chen, daß Christsein nicht durch gute Vor
träge gelernt wird, sondern dadurch, daß 
man Erfahrungen macht, dabei ist, und 
daß solche Erfahrungen dann eine Deu
tung und Interpretation erfahren. 

Zudem ist es wichtig, daß eine gegensei
tige Information darüber stattfindet, was 

am Ort Schule gelehrt und- gelernt wird 
und was am Ort Heim und Gemeinde sei
nen Sitz im Leben hat. Solcher gegensei� 
tigen Information dient der Abschnitt 4 
zum Religionsunterricht in der Heimschu
le, wo die Ausführungen zum Fach 
,,Evangelische und katholische Religion" 
in den „Empfehlungen für den Unterricht 
für Geistigbehinderte (Sonderschule)" 
enthalten sind, die von einer gemeinsa
men evangelischen/katholischen Fach
kommission seinerzeit erarbei1et und 
durch die Kultusministerkonferenz laut 
Beschluß vom 9.2.1979 angenommen 
worden sind. Es ist schon ein erfreuliches 
Zeichen, daß hier ein Konsens in Sachen 
Religionsunterricht erzielt werden konnte. 
Gegenwärtig arbeiten in mehreren Bun
desländern Kommissionen daran, Lehr
pläne für den Rellgionsunterricht an 
Schulen für Geistigbehinderte auszuar
beiten. 

Schließlich ist es erfreulich, daß in der 
Frage der Konfirmation Gelstigbehin
derter eine Synode einer deutschen Lan
deskirche sich inzwischen erstmalig ein
deutig geäußert hat. Dies ist ein beachtli
cher Vorgang. Der entsprechende Text 
findet sich am Schluß des Artikels. 

1. Der Zusammenhang von Leben, 
Glauben und Lernen 

1.1. Diakonische Einrichtungen haben 
sich gemäß ihrem Auftrag immer darum 
bemüht, daß in ihnen jene grundlegende 
Aussage der Bibel lebendig bleibt, daß 
ein jeder Mensch dazu berufen ist, 
- Ebenbild Gottes zu sein, 
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- von Gott angenommen zu sein, 
- daß Wert und Würde eines jeden Men-

schen, sei er nun Heimbewohner oder 
Mitarbeiter der Einrichtung, nicht auf 
der erbrachten Leistung beruhen, son
dern in seinem Person�Sein, das ei
nem jeden Menschen vom Evangeli
um her zugesprochen wird. 

Solches Verständnis des menschlichen 
Lebens sieht den einzelnen von seinen 
Kompetenzen her, rechnet mit seinen un
geweckten Möglichkeiten. 

1.2. Im letzten Jahrzehnt sind in den dia
konischen Einrichtungen die fachlichen 
Dienste in einem enormen, so nicht vor
aussehbarem Maße erweitert und verbes
sert worden. Die Bemühungen um die 
Frage der Praxis des christlichen Lebens 
und Glaubens sind dabei bisweilen etwas 
in den Hintergrund getreten. 

2. Ziele und Orte rellgföser Erziehung 
. und christlicher Gl�ubenspraxls 

2.1. Die Praxis christlichen Lebens und 
Glaubens vollzieht sich vor allem in der 
Gemeinschaft, d. h. in Beziehungen mit 
anderen Menschen. Die Gemeinschaft 
wird erlebt und erfahren bei Gebet, Sin
gen, Andacht, Gottesdienst, in Gespräch 
über Fragen des Glaubens und Lebens, 
gemeinsamer Freude in Fest, Feier und 
Geselligkeit. Wenn Kinder, Heranwach
sende und Erwachsene als Gf aubende, le
ben wollen, geht das auf dem Wege, daß 
sie mit anderen an der Praxis christlichen 
Lebens und Glaubens teilnehme,n. Dar
um ist der Zusammenhang von Leben, 
Glauben und Lernen in neuer Weise zu 
bedenken. 

2.2. Vor aller Differenzierung ist de,r Ge• 
sichtspunkt der Integration wesentUch. 
Dabei geht es um: 

'1.3 Diakonische Einrichtungen haben bei - die Integration von behinderten und 
ihrer Arbeit nicht nur die lebenstüchtig- nichtbehinderten Menschen, 
keit, sondern auch die Lebenserfülltheit c- - die Integration in die christliche Ge-
der ihnen anvertrauten Menschen im meinsc_haft, d.h. Menschen mit Behin• 
Blick. Es erscheint darum in den kam- derungen sollen instand gesetzt wer-
menden Jahren dring·end erforderlich, im den, in der Gemeinde mitzulebe,n, 
Blick - um eine Abstimmung zwischen den 

- auf die Menschen in den Heimen, 
- auf die eigene Herkunftsgeschichte, 
- auf die volkskirchliche Realität und die 

veränderte gesamtgesellschaftliche 
Situation 

hinsichtlich der Fragen der Praxis christli
chen Lebens und Glaubens erhebliche 
Anstrengungen zu unternehmen. Es gilt, 
bewährte Formen religiöser Praxis zu in
tensivieren und bei der notwendigen Su
che nach neuen zeitgemäßen Formen der 
Praxis christlichen Lebens und Glaubens 
Schritte nach vorne zu tun. 
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Zielen und Inhalten und praktischen 
Vollzügen in den verschiedenen Lern• 
und Lebensorten. 

Hier ist zu unterscheiden zwischen drei 
Arten von Lern- und Lebensvorgängen, 
die im gemeinsamen Vollzug im Alltag. in 
der Familie und Heimgruppe, bei Freizei
ten, Andachten und Gottesdiensten ihren 
Ort haben, sowie jenen Lern- und Le
bensvorgängen, die durch besondere 
Zeiten und Orte gekennzeichne,t sind, 
nämlich 
- im Religionsunterricht in der Schul,e 
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- in der Katechese in  der Gruppe 
- in der Konfirmandenarbeit der G e-

meinde 

2 .3 Zie l  al ler Bemühungen an den ver
sch iedenen Lebens- und Lernorten ist es, 
das Vertrauen zu wecken 
- auf das unbed ingte Ja Gottes 
- die bedingungslose Liebe Gottes zu 

u ns Menschen 
- das bedingungslose Angenommen

Sein durch Gott 
- und das Verstehen zu fördern , ent

sprechend den jewei l igen Mög l ichkei
ten des einze lnen Menschen. 

3. ReHglosltät - Ritual und Symbol 

3.1 .  Wenn sich unsere Persönl ichkeit voll 
entwickeln sol l ,  sind wir als Menschen so
wohl �uf Bezugspersonen wie auf Über
l ieferungen angewiesen. Unsere Rel igio
sität , in der  der Glaube seine lebensmäß i
ge Ausprägung erfährt, macht darin keine  
Ausnahme. Glauben wird zunächst durch 
Imitation gelernt. Das Kind wird hinei nge
nommen in  den G lauben seiner E ltern 
bzw. Bezugspersonen. Der Lebensweg 
führt  über eine Phase der Identifikation 
m it Vorbi ldern zu einer Phase aktiven 
Problematisierens. Es ist wichtig ,  daß 
man dabei Menschen erlebt, d ie ihren 
Glauben authentisch leben . An den rel ig i
ösen Lebensvollzügen sind wir dabei als 
Menschen auf unterschiedliche Weise · 
bete i l igt: 
- durch das Dabei-Sein ,  
- durch aktives Mit-Handeln ,  
_..: durch ve,rstehenden M it-Vollzug.  

3.2 In d iesem Zusammenhang ist es für 
die d i�konischen Einrichtungen nöt ig ,  
noch einmal neu die eigene rel igiöse Pra
xis zu reflektieren im Blick auf d ie Bedeu-

tung von Symbolen und Ritualen. Es gibt 
Symbole und Rituale, die ihre Zeit gehabt 
haben .  Sie sind zu überprüfen von dem 
Kriteri um der Evangel iumsgemäßheit her, 
d .  h .  s ie sind darauf h in  zu befragen , ob 
sie die Botschaft von der bedingungslo
sen Annah me eines jeden Menschen i n  
geeigneter Weise weitervermitteln hel fen .  
Ein Symbol kann vieles sein (ein Wort; e in  
G egenstand, e ine Person ,  eine Geste), 
was Bedeutung auf sich konzentriert und 
Erfahrung ordnen und Sinnerfül lung zu 
ermögl ichen mag. E in besonderes Merk
mal der symbolischen Ausdrucksweise ist 
darin zu sehen ,  daß sie nicht nur  den In
tel lekt anspricht, sondern daß sie auch 
die affektiven Vorstel lungskräfte, die emo
t ionale Seite des Menschen erreicht. 
Symbol e  bringen die Wi rklichkeit in e iner 
andeutenden, nicht s ie ausdeutenden 
Weise ins Spiel und sie zielen auf eine 
ganzheit l iche Kommunikation , d ie gerade 
nicht der Einschläferung dient, sondern 
es gilt: Symbofe reizen zum Lernen. 

Rituale sind nun Handlungsfolgen, die 
immer wieder nach denselben Regeln ab
laufen .  Sie wol len etwas ausdrücken.  Ihre 
Lebendigkeit ist in dem zu sehen, was sie • 
durch den Vol lzug und über ihn h inaus 
auszudrücken vermögen. Das Ritual ist 
eine darstel lende symbol ische Handlung ,  
in  dem der Umgang mit dem Symbol 
n icht in der begleitenden Deutung durch 
das Wort geschieht, sondern im handeln
den Mitvollzug .  Im Bli ck auf die symbol i
sche  Wahrnehmungsfäh igkeit s ind Men
schen mit geistiger Behinderung auf 
Grund ihrer emotionalen Ansprechbar
keit, wie d ie Erfahrung zeigt, ihren nicht
behinderten M itmenschen oft überlegen, 
so daß diese von ihnen auf d iesem Gebiet 
l ernen können.  
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3.3. In d ie Deutung des menschl ichen Le
bens als Leben vor Gott und in d ie Orien
t ieru ng des Lebens an der Liebe Gottes 
wächst bereits das Kind hinei n durch Tei l 
habe an Lebensformen,  Symbolen und · 
R iten .  Das Tei lnehmen an solchen Über
l ieferungen zielt auf d ie eigene Erfah
rung.D ie Vorgabe d rängt auf eigene Ver
arbeitung und Weiterführung. Kinder be
dü rfen in besonderem Maße ritual is ierter 
Lebensformen und Verhaltensmuster. Im 
Al l tag spie len bestimmte Formen der  Re
l ig iosität eine wesentl iche RoUe, u m  dem 
Leben S inn zu geben im Umgang m it sich 
selbst, m it Mitmenschen, m it der Welt , 
mit Gott. 

Geprägte Formen der christl ichen Reli
g iosität, d ie in Handlung und Wort symbo
l ische Kraft haben , f inden sich im B l ick 
auf 

- den Rhythmus des K i rchenjah res, 
- Gottesdienst und Feier, 
- And achtsformen,  
- Rel ig iosität im Al l tag (Tisch- und 

Abendgebet) . 

In  d iesen Formen christl icher Rel ig iosität 
wird zum Ausdruck gebracht, daß der  
Mensch s ich Gott verdankt, daß er seinen 
M ut zum Leben dadurch gewinnt, daß er  
se in  Vertrauen auf Gott setzt, seine Ge
borgenhei t  von ihm erfährt .  

Im gemeinsamen Vol lzug wird d ies immer 
wieder von neuem erfah ren . Es ist darum 
wicht ig ,  gerade auf diese Seite des kon
kreten Vol lzugs bei den Menschen mit 
geistiger Behinderung zu achten und 
eher evangeliumsgemäße Formen weiter 
zu tradieren oder neu zu finden.  

3.4. Im  B l ick auf d ie praktische Verwirkl i� 
chung wil l d ie Hand reichung für Mitarboi-
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ter „Christl iches Leben in Einrichtungen 
für  Menschen m it geistiger Behinderung" 
(1984), d ie  von einer Reihe von Mitarbei
tern aus d iakonischen Einrichtungen des 
Verbandes erarbeitet worden ist , Hilfestel
lung für d ie  Situation in der Gruppe g,e
ben (Bestel lad resse : Verband ev. Einrich
tungen für geistig und seel isch Behinder
te, Staff lenbergstraße 76, 7000 Stuttgart 
1 ,  236 Seiten ,  DM 12,-) . 

Im folgenden gehen wir noch speziel l auf 
d ie  Frage des Rel igionsunterrichtes in der 
Heimschule ein , wei l  es wichtig ist, relig,i
öse Prax is i n  Heim und Schule möglichst 
sinnvol l  aufeinander zu beziehen. Die 
Frage der Konfi rmation wird ebenso be
sonders angesprochen, wei l hier ein wei
teres, wichtiges Prax isfeld christlichen 
Glaubens vorhanden ist . 

4. Religionsunterricht in der Heimschute 

Die Diskussion im Religionsunterricht in 
der  Schu le für Geistigbehinderte hat sich 
in .den „Empfehlungen für den Unterricht 
i n  der  Schule für Geistigbehinderte (Son
derschule) vom 9.2.1979 t , (Neuwied 19,80, 
S. 9 f) n iedergesch lagen. Es handelt sich 

· h ierbei um Empfeh lungen , d ie von der 
Konferenz der Ku ltusmin ister verabschie
det worden s ind und die Grundlage bil
den für weiter  auszuarbeitende Lehrpläne 
i n  den e inzelnen Ländern der Bundesre
pubti k  Deutsch land : 

1 .  Der Rel igionsunterricht in  der Schule 
t9r Geist igbehinderte verfolgt die Ziele, 

- den Schüler i n  den Glauben seiner 
Bezugsperson h ine inzunehmen und 
ihn an den Formen gelebten Glaubens 
zu betei ligen , 

- den Schüler zu befähigen , zu einem 
eigenen Glaube n  zu kommen , 
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- dem Schü ler in für  ihn bedeutsamen 
Lebenssituationen die rel igiöse D i
mension aufzuzeigen und das Vertrau
en zu wecken ,  von Gott bedingungslos 
angenommen zu sein, 

- dem Schüler zu helfen ,  sein Leben zu 
entfalten und zu bewältigen und zu ei
ner i hm möglichen Lebenserfül ltheit 
beizutragen , 

- dem Schüler den Zugang zur kirchl i
chen Gemeinde zu öffnen und ihn zur 
Tei lnahme an i hrem Leben zu befähi
gen .  

Diesen Zie len entsprechen folgende Hin
weise zu Inhalt und Methode des Rel i 
gionsunterrichts. 

1 . 1  Die D idakt ik  des Religionsunterrichts 
in  der Schule für Geistigbehinderte geht 
von der Annahme aus, daß der christ l iche 
Glaube als die vertrauende Beziehung 
des Menschen zu Gott in erster Lin ie 
nicht der Lehre bedarf, sondern in  der 
Gemeinschaft mit anderen gelebt und er
probt werden wi l l .  Jeder geistigbehinder
te Mensch ist fäh ig, solche Beziehungen 
aufzunehmen,  wei l  er Liebe empfangen 
und Liebe geben kann.  

Rel igionsunterricht he ißt deshalb zu
nächst :  Geistigbehinderte Schüler du rch 
Spiel und Feier, durch Formen des Sin
gens und Betens an dem tei lhaben zu las
sen , was Christen erfüllt, was sie entlastet 
oder gl ücklich macht. Der Religionsunter
richt folgt damit einem Weg, der die religi
öse Entwicklung jedes Menschen in der 
frühen Kindheit bestimmt und darüber 
hinaus bedeutsam bleibt. 

Nach christl ichem Verständnis sollte der 
Glaube nicht bei e iner unreflekt ierten Teil
habe stehenbleiben , sondern zu selbst-

verantworteter Aneignung rel ig iös-ethi
scher Haltungen und zu intel lektuel ler 
Verständig ung über den Glaubensinhalt 
fortsch reiten. Der geistigbehinderte 
Mensch ist frei l ich nu r  begrenzt fäh ig zu 
eigenständiger verbaler Mittei lung u nd zu 
begrifflicher Kläru ng. Auch dann, wenn er 
das Alter  des Jugendl ichen oder Erwach
s,enen erreicht hat , bleibt er in der Regel 
darauf angewiesen , geführt zu werden 
und mitzutun ,  was andere anregen .  Aus• 
drucksformen des Glaubens sind fü r ihn 
lebendig, sofern er mit- und nachvol l
zieht, was für seine Bezugsperson erleb
n ismäßig wichtig ist. Um so weniger kann 
er den Partner entbeh ren,  der mit ihm 
u nd stellvertretend für  ihn  d ie  Frage nach 
S inn und Ziel des Lebens verantwortet . 

1 . 2  Der geistigbehinderte Schüler erfäh rt 
den Religionsunterricht nur dann als 
sinnvol l  und lohnend, wenn  der Unter
richtsinhalt in unmittelbarer Beziehung zu 
seiner Lebenswelt steht. Elementare 
christ l iche Erfahrungen kön nen vermittelt 
werden,  wenn und i nsofern sie anhand 
-der vom Schüler wahrgenommenen Um
welt auslegbar s ind.  

Religionspädagogisch fruchtbare Mo
mente im Leben des Schü lers bi lden die 
Situation, die als entlastend , lebensbeja
hend und sinngebend erlebt werden bzw. 
umgekehrt als belastend, lebensvernei
nend , sinngefährdend. Dazu gehören 
z. B. 

- Lob als Ausdruck der Wertschätzung 
und Anerkennung durch andere; 

- Nähe und Körperkontakt als Erfahrung 
der Liebe, des Angenommenseins und 
des Verstandenwerdens; 

- Spielen als schöpferisches Umgehen 
mit Dingen und Personen; 
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- Helfen (eigene Fähigkeiten und Kräfte 
anwenden) als Erfolgserlebnis und als 
Erleben von Verantwortung;  

- Feiern a ls Ausdruck der Freude, der 
Gemeinschaft, der Sti l le; · 

- Angst haben; 

- Schmerz empfi nden und weinen; 

- einsam sein; 

- etwas verl ieren .  

Im Horizont solcher Erfahrungen müssen 
d ie I nhalte des Religionsunterrichts er
sch lossen werden. In erster Linie sind 
das ausgewählte bibl ische Texte und die 
Feste des Kirchenjahres. 

1 .3 Der Rel igionsunterricht wi rd für gei
stigbeh inderte Schüler in dem Maß zur 
Lebenshi l fe, als die jeweils gegebenen 
Fähigkeiten und Mögl ichkeiten des Schü
lers herausgefordert und ins Spiel ge
bracht werden.  

Dazu gehört 

- der Einsatz vielfältiger unterrichtl icher 
Medien, bezogen auf die individuel len 
Lernmöglichkeiten :  Impu lse zu r Akti
vierung des einzel nen Schülers mit 
H ilfe von Klängen 1 Berührungskontak
ten ,  B i ldern, unterschiedl ich gestalte
ten Arbeitsblättern ;  

- d ie Berücksicht rgung al ler - auch der 
n ichtverbalen - Ausdrucksformen e i
nes Schülers, z. 8. Mimik ,  Gestik ,  
Spielen e iner bibl ischen Geschichte, 
bi ldnerisches Gestalten und Klang
spiele zu rel igiösen Thematiken;  

- das Erzählen unter Verwendung eines 
sich wiederholenden Wort- und Be
griffswissens (z. B. = der Freund; 
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Pfingsten = das Fest der Freunde von 
Jesus) u nd eindeutig ,  leicht erkennba
rer Symbole (z. B. Umrißzeichnung t 

Farbsymbol ,  Klang); 

- Musizieren, z. B. einfache Lieder sin
gen und einüben ,  mit  Klängen spielen, 
auf Orff- lnstrumenten Musik machen; 

- dem Schü ler Gelegenheit geben t über 
eigene Erfahrungen zu sprechen, Fra
gen zu stellen und .Antworten anzu
nehmen ;  

- dem Schüler d ie Mögl ichkeit einräu
men ,  im Bereich religiöser Thematik 
Wüoscha und Vorl ieben zu äußern 
und möglichst Stel lung zu nehmen 
(z. B. , , Ich habe dieses Lied/Bild/Spiel 
gern ! ") .  

2. Zum Bedingungsfeld eines Rel igions
unterrichts in der Schule für Geistigbehin
derte gehören u. a. folgende Aspekte: 

2.1 Wer Rel igionsunterricht i n  der Schule 
fü r GeistigbehJnderte ertei l t ,  sol l  bereit 
sein,  über seine Person die Beziehung 
zwischen christ l ichem Glauben und gei
stigbehindertem Schüler aufzubauen. 
Der Schüler empfindet, ob sich der Leh
rer mit dem Dargestellten identifiziert. 

2.2 Der Rel ig ionsunterricht sol l  i n  das 
Ganze der unterrichtlichen Bemühungen 
i nt,egriert sein. Es ist günstig ,  wenn er von 
einer Bezugsperson ertei lt wird , die die 
Gruppe ständig unterrichtet; andererseits 
kann· es eine Bereicherung bedeuten, 
wenn  rel igionspädagog ische Fachkräfte 
(z. B. �techeten ,  Pfarrer) den Religions-
unterricht übernehmen. 

2.3 Der Rel igionsunterricht ist darauf an
gewiesen, daß Eltern und Rel igionslehrer 
sich austauschen und zusammenarbei-



Zur Praxis christlichen Lebens und Glaubens in diakonischen Einrichtungen 

ten. Das Gespräch. mit dem Lehrer kann 
darüber hinaus für die Eltern Anlaß sein , 
sich mit religiösen Fragen auseinander
zusetzen, und ihnen helfen, die eigene 
Lebenssituation zu bewältigen. 

2.4 Das Grundgesetz und die Länderver
fassungen sehen den nach Konfessionen 
getrennten Religionsunterricht vor. Dieser 
Grundsatz gilt auch in der Schule für Gei
stigbehinderte. Zugleich muß die beson
dere Situation des geistigbehinderten 
Schülers (z. B. erschwerte Umstellungen 
auf fremde Personen und Räume) be
r ücksichtigt werden . 

Überal l ,  wo es möglich i st, soll der Schü
ler in das Leben seiner Gemeinde inte
griert werden (Kommunion- und Firmun
terricht bzw. die Konfirmandenarbeit}. 

5. Konfirmation 

5.1 Erfreulicherweise sind die Zeiten weit
gehend vorbei, in denen geistigbehinder
te Menschen von der Konfirmation ausge
schlossen wurden . Andererseits gibt es 
manch offene Frage oder Verlegenheit. 
Die Debatte um die Konfirmation in den 
letzten zwei Jahrzehnten hat deutlich ge
macht, daß Konfirmation prozeßhaft zu 
verstehen ist .  Konfirmation ist weder 

- eine Vervollständigung der Taufe, 
- noch in erster Linie Verleihung des 

Abendmahlsrechtes, 
- noch Bestätigung der Kirchenmitglied-

schaft. 

Konfi rmation ist vielmehr 

- Tau fgedächtnis, 
- eine Fürbitte- und Segenshandlung in 

einem bestimmten Lebensabschnitt 
unter dem Zuspruch und Anspruch 
des Evangeliums 

Die Frage des Gelübdes an einer verbind
lichen Forderung bleibt nach wie vor strit
tig. Es ist zu bedenken, ob nicht Gelübde
forderungen ein unevangelisches Zwangs
institut darstellen, das der Rechtferti
gungsaussage widerstreitet. Soweit wir 
sehen, ist das Verständnis der Konfirma
tionshandlung als eine Fürbitte- und Se
genshandlung der Gemeinde mit theolo
gischen Gründen bisher von niemandem 
bestritten worden.  

5 .2 Dementsprechend sind die Hauptbe
standteile eines evangelischen Konfirma• 
tfonsgottesdienstes die Predigt des Evan
geliums, d ie Fürbitte und der Segen unter 
Handauflegung. 

Die Frage der Ver leihung kirchlicher 
Rechte (Patenamt) ist von Fall zu Fall zu 
entscheiden und nicht generell · mit dem 
Konfirmationsgottesdienst zu verknüpfen. 
Ein besonderes Problem stellt die Frage 
einer Segensbehandlung bei Schwerst
behinderten, die anstelle einer Konfirma
tionshandlung praktiziert werden kann . 
Hier i st ebenso zu verfahren. 

Für den Vollzug des Konfirmationsgottes
dienstes im_ Zusammenhang des Ge
meindegottesdienstes s ind zwei Elemen
te wesentlich : 

- Das Angenommen-Sein vor Gott wird 
erfahrbar in der Gemeinde. 

- Die Abendmahlsfeier als Mahl der Ge
meinschaft und Vergebung der Sün
den. 

5.3 Die Vorbereitung auf die Konfirmation 
bietet viel Raum für gemeinsame Such
und Lernprozesse. Was die Unterrichtsin
halte betrifft , so geht es gewiß nicht dar• 
um, einen Katechismus-Lehrgang durch
zuführen, sondern man wird sich vor al
lem auf folgende Bereiche konzentrieren : 
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Zum Thema 

- Konfirmation - mein Fest 
- Konfirmation und Taufe 
- Abendmahl als Mahl der Gemein-

schaft, zu dem Christus ein lädt 
- Konfirmationsgottesdienst 

Der gesamte Vorgang von Konfirmation 
und Vorbereitung darauf wird sich jeweils 
leiten lassen von der Frage nach einer 
möglichen und sinnvollen Integration in 
die Gemeinde und ist im ganzen Aus
druck jener bedingungstosen Annahme, 
durch die wir als Menschen von Gott an
genommen werden. 

5.4 Die Synode der Evangelischen Lan
deskirche . in Baden hat sich auf ihrer 
Frühjahrstagung des Jahres 1983 mit der 
Frage der Konfirmation geistig Behinder-
ter und deren Tellnahme am Abendmahl 
befaßt. Unter dem 14. April 1 983 hat sie 
aufgrund der Beratungen ein Schreiben 
beschlossen,  das wegen seiner wegwei
senden Bedeutung im folgenden wieder
gegeben wird. 

Schreiben der Synode an die Verant
wortl ichen in den Gemeinden (Älte
stenkreise, Pfarrer usw.) und an die Re
ligionslehrer zum Thema „ Konfirma
tion geistig Behinderter" 

„Aus gegebenem Anlaß wendet sich die 
Synode in dieser Frage an die Gemein
den. 

1 .  Die Synode stellt fest , geistig Behinder
te dürfen nicht von der Konfirmation und 
vom heiligen Abendmahl ausgeschlos
sen sein. 

Eine christliche Gemeinde, die ein geistig 
behindertes Kind tauft, hat damit auch 
zum Ausdruck gebracht, daß dieses Kind 
in die Gemeinschaft der Ki'rche gehört 
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und von ihr getragen wird. Die Konfirma
t ion verdeutlicht, daß die Taufe einen blei• 
benden Zuspruch enthält , der weder 
durch menschl iche Leistungen erworben, 
noch durch Behinderungen in Frage ge
stel l t  werden kann. Dieser Zuspruch wird 
für gefstig Behinderte dort erfahrbar, wo 
sie in der konkreten Gemeinschaft der 
Gemeinde Jesu Christi Geborgenheit, 
Freude, Angenommensein und H ilfe erle
ben. 

2. Die Synode begrüßt dankbar die vielfäl
t igen Bemühungen in Schulen, Gemein• 
den und Einrichtungen der Diakonie, gei
st ig behinderte Jugendliche zur Konfirma
tion und zum heiligen Abendmahl zu füh
ren. 

Die Teilnahme an Konfirmation und hei!i-. 
gern Abendmahl hat eine große seelsor
gerliche Bedeutung für diese Jugendli
chen und ihre Familien. Sie ist zugleich 
ein zeichenhafter Beitrag der christlichen 
Gemeinde zur Integration der Behinder
ten in unsere Gesellschaft. 

Erfahrungen zeigen, daß Gemeinden aus 
der Offenheit für d ie geist ig Behinderten 
selbst Anregungen und vielfältige Berei
cherungen erhalten. 

3. Die Synode bittet die Gemeinden, ihre 
Ältesten und Pfarrer, auf geistig behinder
te Jugendliche und deren Eftern in beson• 
derer Weise zuzugehen und sie auf die 
Konfirmation hin anzusprechen. Manche 
Eltern sind aus Scheu oder aus Unkennt
nis zurückhaltend im Blick auf Konfirma
tion und Teilnahme am Abendmahl des 
behinderten Kindes. 

4. Die Synode weist darauf hin, daß die 
Kommission für Konfirmat ion in Zusam
menarbeit mit dem landesk irchlichen Be-



auftragten für Konfirmation theologische 
und praktische Informat ion , Arbeits- und 
Gestaltungshi lfen für Konfirmation und 
heiliges Abendmahl mit geist ig Behinder
ten bereitstellen wird .  Gleichzeitig bittet 

sie alle, die Erfahrungen in d ieser Arbeit 
gesammelt haben,  dem landeskirch l i
chen Beauftragten Berichte, Unterrichts
und Gottesdienstmodel le zu r Verfügung 
zu stel len." 
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